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Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus,
vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag

zur Geschichte des Pietismus und der ...

Schrenk, Gottlob

Gütersloh, 1923

Das Endziel des Gnadenbundes.
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ständigkeit des Sundes bringt mit sich die sichere Bewahrung
der Gläubigen , die wohl in schwere 5ünde fallen können , aber allen
Gefahren zum Trotz doch gewißlich zur Herrlichkeit geführt werden / )

Das Endziel des Gnadenbundes .
hiervon handelt das neunte Kapitel . Das Endziel des Bundes

ist Gottes Verherrlichung. Alle Lehre ist daraufhin zu untersuchen ,
ob sie die Herrlichkeit Gottes ins Licht stelle oder nicht / ) Allen
Meinungen zum Trotz , die eine Veränderung des göttlichen Willens
annehmen , die einen neuen Vertrag der Werke eintreten lassen wollen ,
weil Gott nicht zu seinem Ziel gekommen sei ( Demonstranten ) , ist
daran festzuhalten : Gott führt seinen einigen Ratschluß, den die
menschliche Sünde nicht verändern kann , in völliger Ordnung aus ,
zur endlichen Rettung des Sünders / )

Die dritte Abschaffung des lverkbundes : durch die Ankündigung
des Neuen Testaments . Die Ökonomie des Mten Bundes .

Die dritte Abschaffung , so fährt Kapitel 10 fort , geschieht durch die
Ankündigung des Neueu Testaments , hier führt Toccejus die gewohnten
Bezeichnungen der Testamente ein , ohne sofort den neuen Begriff zu
kveclus Ai-atiae und testamentum in Beziehung zu setzen . Tr kommt
aber , wie das folgende zeigt , hinaus aus eine Teilung des Gnaden¬
bundes in zwei Ökonomien . Das Neue Testament nennen wir
den Teil des Rates und Vorsatzes Gottes , durch den er beschlossen
hat , der Kirche der Letztzeit , der Erbin der Segnungen , vollkommenere
Güter aus Erden in Thristo zu schenken und sie zu vollenden . Der
Neue Bund aber bezeichnet die Art und Weise , auf die Gott in
dieser letzten Zeit mit den Sündern eine stipulatio einging , um sie
zu ermächtigen , die Güter zu fordern , die den Erben testamentarisch
vermacht sind / ) Demnach hat das Testament der Gnade
eine doppelte Ökonomie : 1 . in exspectationk Lliristi ,
2 . in kiük <ütii - i3ti r- evslati . In beiden Testamenten ist Jesus
Thristus gestern und heute und in Ewigkeit derselbe / ) Der Bund
mit Abrahams geschah durch Thristus , Abraham ' ist durch den

' ) 257 — 265 . - ) 266 — 271 . 272 — 274 . ») 275 . ^) 277 f .
") Diese Erwähnung des Bundes mit Kbraham könnte irreführen , da bisher

nur vom Bunde mit Kdam und vom kos6us Ararias im allgemeinen die Rede
war . Im 4 . Kap . war nur ganz beiläufig Kbraham erwähnt , vgl . Rap . 3 , 1
dieses Buches .
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